
 

Reglement für die  
CLUB- SEGELBOOTE  
 
 
 
 
 

1. Verwendungszweck  

 

Die Club-Segelboote dienen der seglerischen Ausbildung von Junioren. 

 
 
 
2. Standort  
 

Standort der Boote ist der Jollenstandplatz des SCM.  
 
 
 
3. Bootschef  
 

Bootschef ist der verantwortliche Junioren-Leiter. Er ist zuständig für die Zuteilung der Boote an die 
Junioren. Er wacht über die ordnungsgemässe Verwendung der Boote und die einwandfreie Pflege 
durch die Junioren. 

 
 
 
4. Einsatzbereitschaft  
 

Jeder Junior ist für das ihm zugeteilte Boot verantwortlich. Er hat das Boot sorgfältig zu behandeln und 
stets sauber zu halten. Schäden an Boot und Ausrüstung sind dem Bootschef umgehend zu melden. 
Dieser entscheidet, wie und durch wen die Schäden zu beheben sind. Das Boot ist nach Gebrauch 
unverzüglich am dazu vorgesehenen Standplatz abzustellen. Einzelheiten regelt ein 
Benützungsvertrag, der vom Bootschef und dem betreffenden Junior sowie dessen gesetzlichem 
Vertreter zu unterzeichnen ist. 

 
 
 
5. Gebühren  
 

Die Boote werden dem Junior gegen Gebühr überlassen. Die Gebühren werden durch den 
verantwortlichen Junioren-Leiter in Absprache mit dem SCM-Vorstand jährlich festgelegt. 

 
 
 
6. Haftung  
 

Für die Boote besteht weder eine Kasko- noch eine Haftpflicht-Versicherung. Für Schäden haftet der 
Verursacher. Es ist Sache des Juniors bzw. seines gesetzlichen Vertreters, für eine genügende 
Haftpflichtversicherung zu sorgen. 

 
 
 
7. Weitere Benützung  
 

Während des Jugendsegellagers des Segelclub Murten stehen die Boote den Teilnehmern des 
Segellagers unter Aufsicht der Lagerleitung zur Verfügung. 
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